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Recht

Herausforderung TU

Im Spannungsfeld zwischen
Bauherrschaft und Total-
Unternehmer

dein. Zusätzlich sollte dafür gesorgt
werden, dass sie der TU-Submission
beigelegt werden und der Totalun-
ternehmer vertraglich verpflichtet
wird, die Verträge zu den ausgehan-
delten Konditionen vorbehaltlos zu
übernehmen.

Der Beizug eines Totalunternehmers
für die Realisierung eines Bauvorha-
bens birgt für die Planer viele Fall-
stricke. Auf die Nachteile und den

Loyalitätskonflikt der Planer, die zu-
nächst der Bauherrschaft verpflich-
tet waren und nach dem Wechsel den

Interessen des Totalunternehmers
dienen, wurde bereits in der Ausgabe
wbw 11 — 2009 hingewiesen. Im vor-
liegenden Artikel wird aufgezeigt,
was bei der Vertragsgestaltung beach-

tet werden sollte, damit die rechtli-
che Situation der Planer im TU-Mo-
dell verbessert werden kann.

Übernahme der
Planerverträge
Eine Bauherrschaft wünscht

sich in der Regel, dass ihr Projekt
von denselben Planern durch die Re-

alisierungsphase begleitet wird, die

mit der Entwicklung des Projekts
betraut waren. Aus diesem Grund
wird sie dem Totalunternehmer im
Rahmen der TU-Submission vor-
schreiben, mit welchen Planern er
zusammenarbeiten muss. Damit si-

chergestellt ist, dass die Planer ihre

Vertragsbedingungen und insbeson-
dere ihre Honorarvorstellungen
auch gegenüber dem Totalunterneh-
mer durchsetzen können - aber auch

damit der Totalunternehmer selbst
die Gelegenheit erhält, die Planerho-

norare frühzeitig zur Kenntnis zu
nehmen und in seine Offerte einzu-
rechnen -, empfiehlt es sich, die Pia-

nerverträge für die vom Totalunter-
nehmer bearbeiteten Phasen bereits

mit dem Bauherrn fertig auszuhan-

Verrechnungsausschluss
In den letzten Jahren sehen sich

die Planer vermehrt damit konfron-
tiert, dass Totalunternehmer bei

Mängeln am Bauwerk nicht nur die

beteiligten ausführenden Unterneh-
mer in die Pflicht nehmen, sondern

vorsorglich, für den Fall allfälliger
Planungsmängel, zugleich auch die
Planer. Parallel dazu werden Planer-
honorare bis zur Klärung der Ange-
legenheit zurückbehalten. Da die

Aufarbeitung der Ursachen von
Mängeln an einem Bauwerk mitun-
ter eine aufwendige und langwierige
Angelegenheit ist, führt diese Praxis
bisweilen zu existenzbedrohenden

Liquiditätsengpässen auf Seiten der
Planer. In der Regel völlig zu Un-
recht, weil meist nicht Planungsfeh-
1er, sondern Ausführungsmängel
vorliegen. Nötig ist ein Rückbehalt

zur Absicherung des Totalunterneh-
mers auch nicht; Planungsfehler sind
in der Regel ausreichend versichert
und ein Ausfall wegen Zahlungsun-
fähigkeit der Planer deshalb meist
ausgeschlossen. Es lohnt sich des-

halb, im Vertrag für Planerleistungen
einen Verrechnungsausschluss vorzu-
sehen, eine Klausel also, die dem To-
talunternehmer untersagt, das Pia-
nerhonorar mit Schadenersatzforde-

rungen zu verrechnen oder dieses

etwa wegen behaupteter Planungs-
mängel zurückzubehalten. Die Bau-
herrschaft wird mit der Aufnahme
einer solchen Bestimmung in den

meisten Fällen einverstanden sein, da

es nicht in ihrem Interesse ist, wenn
die Planer ihr Honorar nicht ausbe-

zahlt erhalten und daraus Komplika-
tionen oder Verzögerungen beim
Bauablauf entstehen können.

Haftung für Planunterlagen
Um von Ausführungsfehlern

der eigenen Unternehmer abzulen-
ken, schieben Totalunternehmer
mitunter Fehler in den (Plan-) Unter-
lagen der Submission als Ursache für
auftretende Mängel vor. Dies, obwohl
nicht die Submissionsunterlagen,
sondern die Ausführungspläne
Grundlage für die Ausführung sind.
Es ist deshalb ratsam, diesen Sach-

verhalt und insbesondere die Verant-

wortung für die (Plan-)Unterlagen
der TU-Submission unmissverständ-
lieh zu regeln. An klaren (Haftungs-)
Verhältnissen wird auch die Bauherr-
schaft ein Interesse haben. Entspre-
chende Klauseln sollten einerseits im
TU-Vertrag zwischen Totalunterneh-

mer und Bauherr, andererseits im
Planervertrag zwischen Planer und
Totalunternehmer aufgenommen
werden.

Honorarzahlungen
durch die Bauherrschaft
Und schliesslich hat es sich be-

währt, die Bauherrschaft zu überzeu-

gen, sich im Totalunternehmerver-

trag das Recht vorzubehalten, das

Honorar der Planer direkt begleichen
und diesen Betrag vom Totalunter-
nehmerhonorar abziehen zu können,

wenn der Totalunternehmer mit sei-

nen Zahlungen in Verzug ist und/
oder Differenzen über den Umfang,
Bestand oder die Fälligkeit der An-
Sprüche der Planer bestehen.

Die Durchsetzung solcher Ver-

tragsklauseln setzt das Einverständ-
nis der Bauherrschaft voraus. Sie ist
es, die über die Gestaltung des TU-
Vertrags entscheidet und ihr Einver-
ständnis zu den Planerverträgen
sowie zur TU-Submission geben
muss, der die Verträge beigelegt wer-
den. Es ist deshalb wichtig, die Bau-
herrschaft für diese Themen zu sen-
sibilisieren und aufzuzeigen, wes-
halb solche Klauseln auch in ihrem
Interesse sind.
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